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Dr. Bönning-Huber informiert: 

PV-Deckel 
 

§ 49 Abs. 5 EEG enthält den sog. PV-Deckel. Ein gesetzlicher Vergütungsanspruch soll entfallen, wenn 

52.000 MW überschritten werden. Genau steht dort, dass wenn die Summe der installierten Leistung der So-

laranlagen, die in dem Register mit der Angabe eingetragen sind, dass für den Strom aus diesen Anlagen ein 

gesetzlicher Anspruch in Anspruch genommen wird oder die Anlage nach Schätzung entsprechend § 31 Abs. 

6 EEG 2006 (das sind neben den bei der Bundesnetzagentur gemeldeten bzw. registrierten Anlagen, die, die 

vor dem 01. Januar 2010 in Betrieb genommen worden sind) die Zahl 52.000 MW überschreitet, der gesetzli-

che Vergütungsanspruch entfällt. Nicht berücksichtigt wird die installierte Leistung von den PV-Anlagen, die in 

den Sonderausschreibungen bezuschlagt worden sind. Der Brutto-Zubau ist also nicht die entscheidende Zahl 

für den PV-Deckel.  
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Die Bundesnetzagentur hat Stand 09.04.2020 die für den PV-Deckel relevante Summe nur bis Ende Februar 

2020 veröffentlicht. Das sind 49.751,124 MW. Im Januar gab es einen Zubau von rund 334 MW und im Febru-

ar von 330 MW. Der Zubau-Deckel wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit weder im April oder auch Mai er-

reicht werden. 

Wichtig ist auch, dass sich nicht von heute auf morgen das Damokles-Schwert senken wird. Der § 49 Abs. 5 

EEG spricht davon, dass die Vergütung auf 0 sinkt zum ersten Kalendertag des zweiten auf die Überschrei-

tung folgenden Kalendermonats. Allerdings wäre es natürlich schön, die Bundesnetzagentur würde jetzt kurz-

fristig die aktuellen Daten veröffentlichen, damit man tatsächlich diesen Monat Puffer noch hat.  

Nach meiner Kenntnis ist einstimmiger Wille der Regierungsparteien als auch der für die Mehrheit im Bundes-

rat zuständigen Parteien, dass der PV-Deckel ersatzlos gestrichen wird. Unter dem Zeichen 19/15275 wurde 

auch ein entsprechender Gesetzesentwurf am 18.11.2019 eingebracht. Es war schon mehrfach versprochen 

worden, dass das Gesetzgebungsverfahren entsprechend kurzfristig abgeschlossen wird. Das ist momentan 

leider noch nicht der Fall.  

Gerne halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden.  

Mit freundlichen Grüßen 
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